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>* flraktifctje glätter für bie Jüerkflittt
C mit befottberer Sßerüdfidjtigung ber

im $attbmetf.
.Çerauâgegeben unter 3JtitmirIung fdjMet^ertfctyer

funft^nnbtoerter unb SCec^ttifer
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©rptt für bie offijielleit JluMilittiioncn be» Sdjniei}. Settterbenereittfi.

Dffijtelleô unb »bltgatorlfdjeë Drgatt bel Starg. ©c&raie&e* unb • SBagnermeifterbereinl.

©rfdjeittt je ©amätagä unb ïoftet per ©emefter gr. 3.60, per gatjr gr. 7.20.
Snferate 20 ©t§. per lfpaltige ^etttjeile. Bei größeren Stufträgen

entfpredjenben Sliabntt.

$itrid), beut 14, ^c^cmbct* 1901.

Dille ptiub int itiifuj, wie Puffee int §tet»e
|)ï guter* Hirt im ©ijc* bee ®l)uelteit unb ber £iet»e.

Ätt btc ïltcifta- ttttï»

tot? fdjttwif*

ÏBie aflüberafi haben fich
aud) in unferrn engern Sater*

lanbe bie Serljältniffe beg felbftänbigen ^anbwerfer*
ftanbeg, wie beg SDlittelftanbeg überhaupt, in ben testen
Sahrsehnten immer fchwieriget geftaltet, fo baß ein ge=
fidtjerteg Sorwärtgfommen nur mehr möglich ift bei

ganj befonberg günftigen Umftänben unb burch unauf*
t)öclid^e Inftrengungen. 2luf ber einen Seite bag ©rofj*
fapital mit feinen unbefd)räirJten Mitteln, auf ber anberit
Seite ber Sogialigmug mit feinen immer fiel) meljrenben
Sorberungen unb einfeitigen Sebingungen, macheu
jebem felbftänbigen £anbwerfer bie ©jiftens üon Sähe
8u Saht fcpwieriger unb unhaltbarer. Son oben herab,
b. h. bon ben ge'fehgeftenben Seljöröen werben ftetg neue
®efe|e unb Serorbnungen beraten unb in Äraft gefegt,
Welche gar bietfad) öent Sfteifterftanbe nur neue Pflichten
unb Saften bringen.

Sen Sfampf gegen alle biefe Schwierigfeiten fiegreid)
SU befielen, ift bem ©inselnen faum mehr möglich-
Surdj bie Serljältniffe genötigt, haben fid) nun aller*
bingg in ben legten Sethren beinahe bei allen £>anb*
Werfgbrattchen SJieifterüerbänbe gebilbet, bie einen mit

gröfjerm, bie anbern mit geringerm ©rfolge. Sie @r=

fahrungen haben aber gezeigt, baff auch biefe ÜReifter*
berbänbe nur in wenigen Süßen imftanbe finb, ernftlidje,
praftifdje unb nachhaltige ©rfolge su erringen. Seghalb
ift fdion wieberljott unb in ben berfdjiebenfien §anb=
werferfreifen ber 2Bunf<h sunt Stugbrud; gelangt, eg

füllten biefe SDteifterberbänbe mehr Süljtung untereinanber
erhalten, b. h- eg follten äße biefe Vereine einen ©entrai*
punft haßen, um bet Saugen bon aßgemeinem Sntereffe
ju einer einheitlichen Stellungnahme unb su einem ge=
meinfamen Sorgehen gelangen su fönnen. 9îur su oft
muh man ben Sorwurf hören, bie £>anbmerfer flogen
unb fchimpfen immer tifter bie Suftänbe, fie wiffen aber
felber nicht, wag fie woßen. 9Jur buret) eine Sereinig*
ung fämtlicijer 3)feifter*Serbänbe, b. h- burch eine ©entrai*
fteüe aßer §anbwerfer, in welcher fid) feine ©lemente
befinben, beren Sntereffen benjenigen ber £>anbwerfer
wiberfpreçhen, wirb eg möglich fein, fid) in furser Seit
auf gemeinfame $ielpunfte su einigen, fomohl betreffenb
©efehgebung, wie im Serfehr mit ben Sehörben, bem

ißublifum unb ben Arbeitern.
Son biefem ®efidt)tgpunfte geleitet, hat bie ®eneral*

berfammlung beg Sdhweiser. Schreinermeifterbereing
feinen ©entralborftanb beauftragt, bie Srage ber Schaffung
eineg gemeinfamen Sufammeitgehettg aßer fjjteifterberbänbe
bet Schweis an bie §anb su nehmen unb burchsufüt)ren.
3n Slugführung biefe« Sluftrageg hat ber ©entralborftanb
auf Sonntag ben 19. SDÎai a. c. nach ^ern eine fon*
fibentieße Serfammlung bon ^Delegierten ber berfchiebenen

GEWBBBEBÜSEDH

WINTERTHUR

für
die schweiz.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

A Praktische Mütter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Watter Senn-Doldingyausen,

Organ für die «Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und-WagnermeistervereinS.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr, 3.60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den >1 Dezember ISVti

Wie Mind- im Käfig, wie Masser im Siebe
Ist guter Rat im Ohr der Thorheit und der Liebe.

An die Meister- und

Arbeitgeber - Verstände

der Schweiz.

Wie allüberall haben sich

auch in unserm engern Vater-
lande die Verhältnisse des selbständigen Handwerker-
standes, wie des Mittelstandes überhaupt, in den letzten
Jahrzehuten immer schwieriger gestaltet, so daß ein ge-
sichertes Vorwärtskommen nur mehr möglich ist bei

ganz besonders günstigen Umständen und durch unauf-
hörliche Anstrengungen. Auf der einen Seite das Groß-
kapital mit seinen unbeschränkten Mitteln, auf der andern
Seite der Sozialismus mit seinen immer sich mehrenden
Forderungen und einseitigen Bedingungen, machen
jedem selbständigen Handwerker die Existenz von Jahr
zu Jahr schwieriger und unhaltbarer. Von oben herab,
d. h. von den gesetzgebenden Behörden werden stets neue
Gesetze und Verordnungen beraten und in Kraft gesetzt,

welche gar vielfach dem Meisterstande nur neue Pflichten
und Lasten bringen.

Den Kampf gegen alle diese Schwierigkeiten siegreich
zu bestehen, ist dem Einzelnen kaum mehr möglich.
Durch die Verhältnisse genötigt, haben sich nun aller-
dings in den letzten Jahren beinahe bei allen Hand-
Werksbranchen Meisterverbände gebildet, die einen mit

größerm, die andern mit geringerm Erfolge. Die Er-
fahrungen haben aber gezeigt, daß auch diese Meister-
verbände nur in wenigen Fällen imstande sind, ernstliche,
praktische und nachhaltige Erfolge zu erringen. Deshalb
ist schon wiederholt und in den verschiedensten Hand-
Werkerkreisen der Wunsch zum Ausdruck gelangt, es

sollten diese Meisterverbände mehr Fühlung untereinander
erhalten, d. h. es sollten alle diese Vereine einen Central-
Punkt haben, um bei Fragen von allgemeinem Interesse
zu einer einheitlichen Stellungnahme und zu einem ge-
meinsamen Vorgehen gelangen zu können. Nur zu oft
muß man den Vorwurf hören, die Handwerker klagen
und schimpfen immer über die Zustände, sie wissen aber
selber nicht, was sie wollen. Nur durch eine Vereinig-
ung sämtlicher Meister-Verbände, d. h. durch eine Central-
stelle aller Handwerker, in welcher sich keine Elemente
befinden, deren Interessen denjenigen der Handwerker
widersprechen, wird es möglich sein, sich in kurzer Zeit
auf gemeinsame Zielpunkte zu einigen, sowohl betreffend
Gesetzgebung, wie im Verkehr mit den Behörden, dem

Publikum und den Arbeitern.
Von diesem Gesichtspunkte geleitet, hat die General-

Versammlung des Schweizer. Schreinermeistervereins
seinen Centralvorstand beauftragt, die Frage der Schaffung
eines gemeinsamen Zusammengehens aller Meisterverbände
der Schweiz an die Hand zu nehmen und durchzuführen.

In Ausführung dieses Auftrages hat der Centralvorstand
auf Sonntag den 19. Mai a. c. nach Luzern eine kon-

fidentielle Versammlung von Delegierten der verschiedenen
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centratifierten 2Reifterüereine eirtgelaben gur Sonbierung
ber Meinungen urtb gefifehung ungemeiner ®runbfâ|é.
25 delegierte, welche neun ber großem fd^toeigecif^en
SDîeifterberbânbe bertraten, haben ber ©inlobung $o!ge
geleiftet, wälfrenb mehrere anbere i£jre Berhinberung an
ber deitnaljme biefer Borberfammtung fäjriftlid) ent*
fdjulbigen liefen.

5Radj einem orietttierenben Referate unb nach
läßlicher digfuffion, wobei audi bie Dppofition
Söorte farn, mürbe bag Borgehen ber Snitianten
geheißen, in bem Sinne, baß ber bortiegenbe Statuten
entmurf unter Berüctfidjtigung ber gefaßenen 2öünfdf)e
wie bag Programm ben eingelnen SReifter* unb Arbeit*
geberberbänben beßufg Befprecßung in ißren Seîtionen
gugufießen unb bann einer fpätern aOgemeinen SSer=

fammtung bie enbgültige Bereinigung ber Statuten, bie

befinitibe Sonftituierung, SSatft beg Borftanbeg zc. bor*
besaiten fei. Sttg Site! ber neuen Bereinigung würbe
„SdfjWeigerifdjer Strbeitgeberbunb" für genehm gehalten,
ingemein war man ber 3infid)t, baß ben beftefjenben
centralifierten 3lrbeiter=Drgamfationen auch eine fräftige
Strbeitgeber*Organifation entgegen gu fteßen fei, um
fowo£)I gegenüber bem fßublifum, wie gegenüber ben

Beworben unb Arbeitern eine aeßtunggebietenbe Stellung
einnehmen gu fönnen, namentlich

'
bei fogiatpolitifcßen

(Sefeßegfragen unb Streifbewegungen.
Bon ben neun betretenen Berbünben haben acht

bem obgenannten Borgeßen beigeftimmt, wäßrenb bon
einer Seite einige Borbehalte gemacht würben; anbere,

nicht bertretene Berbänbe, haben ber Anregung fcßriftlicß
ihre Shmpatßie befunbet. dag Slftiongtomitee würbe
befieflt aug ben beseitigen SRitgtiebern beg leitenben
Stugfcßuffeg beg Schweiger. Scßreinermeifterbereing i»
Sugern unter $ugug bon delegierten anberer SReifter*
berbänbe.

3n Singführung biefeg Sluftrageg legt Sßnen nun
bag untergeießnete SIftiongfomitee ben bereinigten Sta*
tutemföntwurf bor, mit ber Bitte, benfelben in iSßten
Seîtionen befpreeßen gu laffen.

$ur weitern Orientierung fügen wir hier nod) einige

ißrogrammpunfte an:
1. StBaßrung ber aflgetneinen unb gemeinfamen Sitten

effen ber .fpanbwerfer unb Arbeitgeber ;

2. @inßeittid)e Stellungnahme gegenüber ben Beßörben
unb namentlich gegenüber neuen (Stefeßegentwürfen

^rmaturenfabrik Zürich
Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik, A.-G., vormals J. A Hilpert, Nürnberg. 1578
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centralisierten Meistervereine eingeladen zur Sondierung
der Meinungen und Festsetzung allgemeiner Grundsätze.
25 Delegierte, welche neun der größern schweizerischen
Meisterverbände vertraten, haben der Einladung Folge
geleistet, während mehrere andere ihre Verhinderung an
der Teilnahme dieser Vorversammlung schriftlich ent-
schuldigen ließen.

Nach einem orientierenden Referate und nach
läßlicher Diskussion, wobei auch die Opposition
Worte kam, wurde das Vorgehen der Jnitianten
geheißen, in dem Sinne, daß der vorliegende Statuten
entwurf unter Berücksichtigung der gefallenen Wünfche
wie das Programm den einzelnen Meister- und Arbeit-
geberverbänden behufs Besprechung in ihren Sektionen
zuzustellen und dann einer spätern allgemeinen Ver-
sammlung die endgültige Bereinigung der Statuten, die

definitive Konstituierung, Wahl des Vorstandes ic. vor-
behalten sei. Als Titel der neuen Vereinigung wurde
„Schweizerischer Arbeitgeberbund" für genehm gehalten.
Allgemein war man der Ansicht, daß den bestehenden
centralisierten Arbeiter-Organisationen auch eine kräftige
Arbeitgeber-Organisation entgegen zu stellen sei, um
sowohl gegenüber dem Publikum, wie gegenüber den

Behörden und Arbeitern eine achtunggebietende Stellung
einnehmen zu können, namentlich bei sozialpolitischen
Gesetzesfragen und Streikbewegungen.

Von den neun vertretenen Verbänden haben acht

dem obgenannten Vorgehen beigestimmt, während von
einer Seite einige Vorbehalte gemacht wurden; andere,

nicht vertretene Verbände, haben der Anregung schriftlich

ihre Sympathie bekundet. Das Aktionskomitee wurde
bestellt aus den derzeitigen Mitgliedern des leitenden
Ausschusses des Schweizer. Schreinermeistervereins in
Luzern unter Zuzug von Delegierten anderer Meister-
verbände.

In Ausführung dieses Auftrages legt Ihnen nun
das unterzeichnete Aktionskomitee den bereinigten Sta-
tuten-Entwurf vor, mit der Bitte, denselben in Ihren
Sektionen besprechen zu lassen.

Zur weitern Orientierung fügen wir hier noch einige

Programmpunkte an:
1. Wahrung der allgemeinen und gemeinsamen Inter-

essen der Handwerker und Arbeitgeber;
2. Einheitliche Stellungnahme gegenüber den Behörden

und namentlich gegenüber neuen Gesetzesentwürsen

«^rmsturenjsdrile Aüriek
?iliàlo à' àmàrea- Ullll àgellmsàbrilc, vormals n. ^ Hilpert, Mrubsi'S. 1673
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3. geftfefcung grunblegenber formen begüqlich her
Stellungnahme ber SDÎeifterfdEjaft bei ©treffen,
Sperren, 93ot)fott jc., fomte gemeinfamer Schuf*
gegen begüglidje AuSfchreiturgen;

4. gemeinfame Stellungnahme betr. AuSbeljnung beS

gabrif» unb §aftpflichtgefe{}eS, fowie anberer fogen.
SlrbeiterfdEfu^gefe^e ;

5. Sefirebungen gur ©rlangung eine? eigenen ftän=
bigen SefretariateS;

6. gemeinfame Stellungnahme in allen fogiaI»politif<hen
fragen.

@8 ift natürlich, bah btefe Srogrämmpunfte nach
Söunfdh ber beteiligten Serbänbe erweitert ober etient.
rebugiert werben lönnen.

Stollen Sie bie Angelegenheit an §>anb beS gegen^
Wärtigen Aufrufes unb beS betliegenben Statuten»@nt»
Wurfes beraten, refp. in Spren Seftionen beraten laffen,
um an ghrer nächften delegierten» begw. ©eneraltier»
fammlung ben ebentuellen Seitritt gum „Schweigerifctjen
Arbeitgeberbunb" befinititi befctjlie^en gu tonnen. —
SBeitere ©pemplare biefeS Aufrufes unb beS Statuten»
©ntwurfeS tonnen febergeit buret) baS unterfertigte
AftionS»ßomitee begogen werben, wo auch jtbe gewünfchte
nähere AuStunft in Sachen gerne erteilt wirb, ebent.
auch orientierenbe Sleferate bon benfelben übernommen
Würben.

Sßerte SRitmeifter
die fogialiftifchen ©ewerffchaften gählen nach ihren

eigenen Angaben nicht einmal 10 7» ber fchweigerifchen
Arbeiterschaft gu ihren SRitgliebern, unb bennoch gerieren
fie ftdh in ber Deffentlichteit unb felbft gegenüber ben
SunbeSbef)örben als bie alleinigen unb mafjgebenbeh
Vertreter ber Arbeiter. Unb biefem ungenierten Auf»
treten haben fie nicht nur einen grofjen ©influh auf bie
©emehtbe», kantonal» unb SunbeSbehörben gu ber»
banten, fonbern bamit ai«h fchon berfchiebene SunbeS»
gefef*e guftanbe gebracht, bie auf bem Kütten ber §anb=
WerlSmeifter gefchmiebet würben. Stoßen wir biefem
Vorgehen noch länger ruhig gufeljen? SB ollen wir uns
noch länger bon ben ©emeinbe», Cantonal» unb SunbeS»
Beworben als quantité négligeable beljanbeln laffen? —
SGöir benfen nein! — Auch mir finb eine SRacht, mit
ber gerechnet werben muff, wenn wir nur einig gehen
unb genau feftftellen, wa8 wir wollen unb was wir
mit Siecht als gleichberechtigte Sürger bedangen fönnen.
föaben wir es aber gur ©inigfeit gebracht, fo wirb auch
bie ©rofjgahl beS SchweigertioIleS auf unferer Seite
ftehen, wir werben bie allgemeine Achtung uns erringen.

$at nicht neuerbingS bie fogen. fßrotefttierfammlung,
welche biefeS Saljr bon ben Sogialiften in Sern abge»
halten würbe, unb bie bort aufgehellten Serlangen unb
Segehren gegeigt, bah eine ©inigleit ber gefamten
SReifterfdjaft, ein gemeinfamer Sunb ber Arbeitgeber
ber Schweig, eine abfolute Stotwenbigfeit ift? SJirb
biefe Slotwenbigfeit nicht gerabegu bebungen burch
bie Art unb SBeife, wie baS jebem Schweiger heilige
SereinSrecht bon fogialiftifcher Seite ausgelegt, refp. aus»
gebeutet unb gu einem SereinSgwang begrabiert werben
Win? Sßeift nicht ber „dag bon Solotljurn", wo ber
ehemalige fd(|Weigerifth=patriotif(he ©rütlitierein in bie
internationale Sogialbemofratie aufgelöft unb gu einer
eingigen fogialbemofratifdhen Partei in ber Schweig ber»
fchmolgen würbe, ber SReifterfchaft ben SSeg, ben fie be»

treten muh, wenn fie ihre Stechte als Sürger eines
freien Staates wahren will droht nicht in ben jüngften
ißoftulaten betreffenb AuSbehnung beS £>afipfli<htgefef*eS
namentlich ber Sîleinmeifterfdhaft ein neues Socf), baS

tttan ihr aufbürben möchte? SBir benfen, biefe lefjt»
genannten fünfte allein bürften genügen, um bie bringenbe

Slotwenbigfeit eines Schweiger. ArbeitgeberbunbeS mehr
als hinreidjenb gu bofumentiéren.

SBohlan benn! Saht uns gufammentreten gu einem
neuen ftarlen Sunbe, eingeben! beS alten unb immer
noch wahren Spruches:

„©intracht macht ftarll"
Sugern, im Dftober 1901.

gür baS AftionS»$omiiee:
®cr Jßräfibent: ®er SIftuar :

fevbittrtctö llet-joß. g»r. 311. £el)wamt.

ptrtltniuu'fo.
die ©entrallommiffion ber ©ewerbemufeen Zürich

unb SBinterthur tieranftaltet mit Segtnn beS fommenben
gaffreS je einen ®urS in

1. ©ewerblicher Suchhaltung für ÇanbwerlSmeifter
(begw. beren grauen zc.) ber tierfchiebenen @e=

WerbSgweige.
2. ßalfitlatiott für .§anbwerfSmeifter (je einen für

Schreiner, für Sc|loffer unb für dapegierer).
die $eit für Abhaltung ber Surfe ift in einer Se»

fprechung mit ben angemelbeten deilnefjmern gu tierein»
baren.

die deilttahtnc an betifelbett ift unentgeltlich. Släljete
AuSluitft erteilt bie direftiott beS ©ewerbemufeutitê
Rurich, welche auch bejügl. Anntelbuitgcn biê fpäteftenS
24. dejentber l. 3. pt richten finb.

Dio Direktion.

Ifct'lmubimtclVu.
©ine delegiertenïonferenj be§ ïantonalen ©ewerbe«

tierbanbeS ßujern, bie am Sonntag in ^ochborf tagte,
befchloh nach einem Steferat tion ©rojjratduclouj, ben

Sorftanb beS SerbanbeS gu beauftragen, eine Siegelung
ibeS SehrlmgSwefenS auf gefe|lichem SSege anguftreben.

©ctoerbetierein Sthaffljaufett. der Sorftanb beS ©e=
werbetiereinS würbe feiner Seit beauftragt, bie gragen
betreffenb ©inführung einet einheitlichen StechnungS»
fteflung, l^atdung^friften, Sfonto unb Saljlung in
beutfchem ©elbe gu prüfen, ©ine ©nquete (cirfa 300
gragebogen würben ausgeteilt) ergab ca. 120 Antworten
aus allen Serufsflaffen. das gefichtete SRaterial würbe
tion einer äuS 21 ÜRitgliebern befteflten ^ommiffion
burdjberaten unb ber fürglich abgehaltenen Serfammlung
beS ©ewerbetiereinS tiorgelegt. die tion ca. 60 SRit»

gliebern befuchte Serfammlung befchloh, im £)iefigen
©efchäftStierfahren folgenbe Sleuerungen einguführen:

1. die tiierteljährliche StedbnungSfMung.
2. Sei Abgabe ber SBaren ober gertigfteßung wo»

möglich fofort Slechnung gu ftellen.
3. die „SRarf" foil nur gum Kurswert, bie Scheibe»

münge gum Siennwert angenommen werben.
Seiber würbe ein Antrag ber ^ommtffion tierworfen,

welcher bei Sargablungen je nach ben SerufSflaffen
einen angemeffenen $affa=Sfonto gu gewähren tiorfah-
Sei ber Seratung biefeS draftanbumS fdhien manchem
nicht gang flat gu fein, was eigentlich unter Satgahlung
tierftanben wirb unb fürchteten {ebenfalls biefe Aengft»
liehen, bah bann bei AuSftellung ber Quartalrechnung
unb beren fofortiger Slegulierung noch Äaffa» Sfonto
gewährt werben müffe. Selbft bie mehrmaligen ©rflär»
ungen beS ^5räfibiumS, bah unter Sargahlung nur fo»

fortige Slegulierung bei Ablieferung ber SBaren gu tier»

ftehen fei, blieb einflujpoS unb fo würbe benn baS

eigentlichst werttioüfte draftanbum mit 50 gegen 4
Stimmen tierworfen. Son tierfchiebenen Seiten würbe
auf bie Schwierigfeit ber durchführung ber „SRarf»
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3. Festsetzung grundlegender Normen bezüglich der
Stellungnahme der Meisterschaft bei Streiken,
Sperren, Boykott ?c., sowie gemeinsamer Schutz
gegen bezügliche Ausschreitungen;

4. gemeinsame Stellungnahme betr. Ausdehnung des
Fabrik- und Haftpflichtgesetzes, sowie anderer sogen.
Arbeiterschutzgesetze;

5. Bestrebungen zur Erlangung eines eigenen stän-
digen Sekretariates;

6. gemeinsame Stellungnahme in allen sozial-politischen
Fragen.

Es ist natürlich, daß diese Progràmmpunkte nach
Wunsch der beteiligten Verbände erweitert oder event,
reduziert werden können.

Wollen Sie die Angelegenheit an Hand des gegen-,
wärtigen Aufrufes und des beiliegenden Statuten-Ent-
Wurfes beraten, resp, in Ihren Sektionen beraten lassen,
um an Ihrer nächsten Delegierten- bezw. Generalver-
sammlung den eventuellen Beitritt zum „Schweizerischen
Arbeitgeberbund" definitiv beschließen zu können. —
Weitere Exemplare dieses Aufrufes und des Statuten-
Entwurfes können jederzeit durch das unterfertigte
Aktions-Komitee bezogen werden, wo auch jede gewünschte
nähere Auskunft in Sachen gerne erteilt wird, event,
auch orientierende Referate von denselben übernommen
würden.

Werte Mitmeister I

Die sozialistischen Gewerkschaften zählen nach ihren
eigenen Angaben nicht einmal 10 "/» der schweizerischen
Arbeiterschaft zu ihren Mitgliedern, und dennoch gerieren
sie sich in der Oeffentlichkeit und selbst gegenüber den

Bundesbehörden als die alleinigen und maßgebenden
Vertreter der Arbeiter. Und diesem ungenierten Auf-
treten haben sie nicht nur einen großen Einfluß auf die
Gemeinde-, Kantonal- und Bundesbehörden zu ver-
danken, sondern damit auch schon verschiedene Bundes-
gesetze zustande gebracht, die auf dem Rücken der Hand-
Werksmeister geschmiedet wurden. Wollen wir diesem

Vorgehen noch länger ruhig zusehen? Wollen wir uns
noch länger von den Gemeinde-, Kantonal- und Bundes-
behörden als guuntitö lUZAliAsuble behandeln lassen? —
Wir denken nein! — Auch wir sind eine Macht, mit
der gerechnet werden muß, wenn wir nur einig gehen
und genau feststellen, was wir wollen und was wir
mit Recht als gleichberechtigte Bürger verlangen können.
Haben wir es aber zur Einigkeit gebracht, so wird auch
die Großzahl des Schweizervolkes auf unserer Seite
stehen, wir werden die allgemeine Achtung uns erringen.

Hat nicht neuerdings die sogen. Protestversammlung,
welche dieses Jahr von den Sozialisten in Bern abge-
halten wurde, und die dort aufgestellten Verlangen und
Begehren gezeigt, daß eine Einigkeit der gesamten
Meisterschaft, ein gemeinsamer Bund der Arbeitgeber
der Schweiz, eine absolute Notwendigkeit ist? Wird
diese Notwendigkeit nicht geradezu bedungen durch
die Art und Weise, wie das jedem Schweizer heilige
Vereinsrecht von sozialistischer Seite ausgelegt, resp, aus-
gebeutet und zu einem Vereinszwang degradiert werden
will? Weist nicht der „Tag von Solothurn", wo der
ehemalige schweizerisch-patriotische Grütliverein in die
internationale Sozialdemokratie aufgelöst und zu einer
einzigen sozialdemokratischen Partei in der Schweiz ver-
schmolzen wurde, der Meisterschaft den Weg, den sie be-

treten muß, wenn sie ihre Rechte als Bürger eines
freien Staates wahren will? Droht nicht in den jüngsten
Postulaten betreffend Ausdehnung des Hastpflichtgesetzes
namentlich der Kleinmeisterschaft ein neues Joch, das
man ihr ausbürden möchte? Wir denken, diese letzt-

genannten Punkte allein dürsten genügen, um die dringende

Notwendigkeit eines Schweizer. Arbeitgeberbundes mehr
als hinreichend zu dokumentieren.

Wohlan denn! Laßt uns zusammentreten zu einem
neuen starken Bunde, eingedenk des alten und immer
noch wahren Spruches:

„Eintracht macht stark!"
Luzern, im Oktober 1901.

Für das Aktions-Komitee:
Der Präsident: Der Aktuar:

Ferdinand Herzog. I-f. At. Lehmann.

Meisterlmrle.
Die Centralkommission der Gewerbemuseen Zürich

und Winterthur veranstaltet mit Beginn des kommenden
Jahres je einen Kurs in

1. Gewerblicher Buchhaltung für Handwerksmeister
(bezw. deren Frauen ?c.) der verschiedenen Ge-
werbszweige.

2. Kalkulation für Handwerksmeister (je einen für
Schreiner, für Schlosser und für Tapezierer).

Die Zeit für Abhaltung der Kurse ist in einer Be-
sprechung mit den angemeldeten Teilnehmern zu verein-
baren.

Die Teilnahme an denselben ist unentgeltlich. Nähere
Auskunft erteilt die Direktion des Gewerbemuseums
Zürich, an welche auch bezügl. Anmeldungen bis spätestens
2t. Dezember l. I. zu richten find.

Die Direktion.

Uerkandswelem
Eine Delegiertenkonferenz des kantonalen Gewerbe-

Verbandes Luzern, die am Sonntag in Hochdorf tagte,
beschloß nach einem Referat von Großrat Ducloux, den
Vorstand des Verbandes zu beauftragen, eine Regelung
des Lehrlingswesens auf gesetzlichem Wege anzustreben.

Gewerheverein Schaffhausen. Der Vorstand des Ge-
-Werbevereins wurde seiner Zeit beauftragt, die Fragen
betreffend Einführung einer einheitlichen Rechnungs-
stellung, Zahlungsfristen, Skonto und Zahlung in
deutschem Gelde zu prüfen. Eine Enquete (cirka 300
Fragebogen wurden ausgeteilt) ergab ca. 120 Antworten
aus allen Berufsklassen. Das gesichtete Material wurde
von einer aus 21 Mitgliedern bestellten Kommission
durchberaten und der kürzlich abgehaltenen Versammlung
des Gewerbevereins vorgelegt. Die von ca. 60 Mit-
gliedern besuchte Versammlung beschloß, im hiesigen
Geschästsverfahren folgende Neuerungen einzuführen:

1. Die vierteljährliche Rechnungsstellung.
2. Bei Abgabe der Waren oder Fertigstellung wo-

möglich sofort Rechnung zu stellen.
3. Die „Mark" soll nur zum Kurswert, die Scheide-

münze zum Nennwert angenommen werden.
Leider wurde ein Antrag der Kommission verworfen,

welcher bei Barzahlungen je nach den Berussklassen
einen angemessenen Kassa-Skonto zu gewähren vorsah.
Bei der Beratung dieses Traktandums schien manchem
nicht ganz klar zu sein, was eigentlich unter Barzahlung
verstanden wird und fürchteten jedenfalls diese Aengst-
lichen, daß dann bei Ausstellung der Quartalrechnung
und deren sofortiger Regulierung noch Kassa-Skonto
gewährt werden müsse. Selbst die mehrmaligen Erklär-
ungen des Präsidiums, daß unter Barzahlung nur so-

fortige Regulierung bei Ablieferung der Waren zu ver-
stehen sei, blieb einflußlos und so wurde denn das

eigentlichst wertvollste Traktandum mit 50 gegen 4
Stimmen verworfen. Von verschiedenen Seiten wurde
auf die Schwierigkeit der Durchführung der „Mark-
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